




Bürgerliches Gesetzbuch 

schnitts an den Wertpapierbörsen und zur 
Durchführung der Richtlinien des Rates der Eu- 
ropäischen Gemeinschaften vom 5. März 1979, 
vom 17. März 1980 und vom 15.2.1982 zur Koor- 
dinierung börsenrechtlicher Vorschriften (Bör- 
senzulassungs-Gesetz) vom 16.12.1986, BGBI. I 
2478 ff. Gesetz zur weiteren Fortentwicklung des 
Finanzplatzes Deutschland (Viertes Finanz- 
marktförderungsgesetz) vom 21.6.2002, BGBI. I 
2010 ff. Weißbuch der Europäischen Kommis- 
sion zur Finanzdienstleistun~spolitik für die 
Jahre 2005-2010 vom 5.12.200<,-abrufbar unter 
<http:/lec.europa.eulinternal~market/finances/ 
docs/white-paperlwhite-paper-de.pdf>. Entwurf 
eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 
über Märkte für Finanzinstrumente und der 
Durchführungsrichtlinie der Kommission (Fi- 
nanzmarkt-Richtlinie-Umsetzungsgesetz), BR- 
Drucks. 833106 vom 8.12.2006 = BT-Drucks. 
1614028 vom 12.1.2007. 

Andreas M. Fleckner 

Bürgerliches Gesetzbuch 

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) ist die Deut- 
sche Zivilrechtskodifikation. 

1. Politische Ausgangslage 

Seit den Freiheitskriegen war die Herbeiführung 
der Rechtseinheit eine Hauptforderung des libe- 
ralen Bürgertums. Vor der deutschen Reichsein- 
heit im Jahr 1871 fehlte diesen Forderungen je- 
doch der politische Unterbau. Lediglich im 
+Wechsel- (ADWO 1849) und + Handelsrecht 
(+ ADHGB 1861) gelang die Herstellung weitge- 
hender nationaler Rechtseinheit. Träger des na- 
tionalen Rechts war zunächst die + Rechtswis- 
senschaft, die über eine am ,,heutigen1' + römi- 
schen Recht orientierte einheitliche Juristenaus- 
bildung und die Abschottung durch ein streng 
wissenschaftliches Verfahren Autonomie von 
den (territorialen) politischen Instanzen einfor- 
derte. Rechtsvereinheitlichend wirkten vor In- 
krafttreten des BGB am 1.1.1900 auch die Recht- 
sprechung des + Reichsoberhandelsgerichts 
(seit 1869) und des Reichsgerichts (seit 1879). 

Die Verfassung des Deutschen Reiches von 
1871 sprach in Art. 4 Nr. 13 dem Reich die Ge- 
setzgebungskompetenz für das Obligationen- 
und + Handelsrecht zu, nicht jedoch für das ge- 
samte Zivilrecht. Politisch sah man im Bundesrat 
die Zivilrechtsvereinheitlichung anfangs nicht als 
vordringlich an und trieb zunächst die Verein- 
heitlichung des Straf- und Prozessrechts voran. 
Dies hing einerseits damit zusammen, dass man 

die Vereinheitlichung insbesondere des Erb- und 
Familienrechts für außerordentlich problema- 
tisch hielt. Andererseits bestand aber auch Unei- 
niekeit darüber. ob eine Privatrechtskodifikation 
(Z~odifikation) überhaupt anzustreben sei, 
oder einzelne S~ezialaesetze ausreichend seien. 
Erst 1873 einigte maniich im Bundesrat. Mit der 
nach den Antragstellern benannten lex Miquel/ 
Lasker (RGBI. 1873, 379) sprach der Reichstag 
dem Reich die Gesetzgebungskompetenz im 
Zivilrecht zu. 

2. Rechtseinheit statt -reform: 
Erste Kommission und Erster Entwurf 

Am 28.2.1874 setzte der Bundesrat eine Vor- 
kommission ein, die Plan und Methode der 
Gesetzgebungsarbeiten vorschlagen sollte. Da- 
mit wurden die politischen Parteien von der 
Vorbereitung des Gesetzes zunächst ausge- 
schlossen. Mitglieder der Vorkommission waren 
Levin Goldschmidt, Franz Philipp von Kübel, 
Anton von Weber, Ludwig Ritter von Neumayr 
und Hermann von Schelling. In ihrem vom Bun- 
desrat gebilligten Kommissionsgutachten vom 
15.4.1874 stellten sie der einzusetzenden Kom- 
mission die Aufgaben, (1) das gesamte im Reich 
geltende Privatrecht darzustellen, mit Rücksicht 
auf seine ,,Zweckmäßigkeit, innere Wahrheit und 
folgerichtige Durchführung", (2) Abweichungen 
vom Gemeinen Recht kritisch zu hinterfragen, 
sowie (3) auf ,,richtige Formgebung und Anord- 
nung" besonderen Wert zu legen. Es ging also 
primär um Rechtseinheit auf Basis des gemeinen 
Rechts (+ ius commune) und um Rechtstechnik. 
Dabei bestimmte die Konkurrenz der Einzel- 
Staaten das Verfahren. Folglich orientierte sich 
die Zusammensetzung der- Ersten Kommission 
zunächst an landsmannschaftlichen Zugehörig- 
keiten: Reinhold Johow (Preußen), Gottlieb 
Planck (Preußen), Kar1 Kurlbaum (Preußen), 
Albert Gebhard (Baden), Franz Philipp von Kübel 
(Württemberg), Gottfried von Schmitt (Bayern), 
Gustav Derscheid (Rheinprovinz), Anton von 
Weber (Sachsen). Daneben berief man zwei be- 
kannte Wissenschaftler, den Germanisten Paul 
von Roth und den Pandektisten Bernhard 
Windscheid, der 1883 jedoch ausschied. Den 
Vorsitz übernahm der Präsident des Reichsober- 
handelsgerichts Eduard Pape. Beratungsgrund- 
lage waren Teilvorlagen, die Gebhard für den 
+Allgemeinen Teil, Johow für das Sachenrecht, 
Planck für das Familienrecht und von Schmitt für 
das -+ Erbrecht erstellten. Die Teilvorlage für das 
Schuldrecht blieb infolge des Todes von Kübels 
im Jahr 1884 unvollendet. Beratungsgrundlage 
im Schuldrecht wurde daher hilfsweise der 
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Dresdner Entwurf eines Obligationenrechts 
(1866), den von Kübel maßgeblich miterarbeitet 
hatte. Ab 1881 wurden die Teilentwürfe in der 
Kommission beraten, wobei neben dem in seiner 
Wirksamkeit bisweilen überschätzten Wind- 
scheid vor allem Pupe bestimmenden Einfluss 
nahm. Im Frühiahr 1888 wurde der Erste Entwurf 
publiziert. Da ~rotokolle der Beratungen nicht 
~ubiiziert werden sollten. veröffentlichte man 
Qen Entwurf zusammen mit den Motiven, die die 
,,Hilfsarbeiter" der Kommission ausgearbeitet 
hatten. Die Kommission hat diese Motive nicht 
im Einzelnen überprüft und autorisiert, sodass 
ihr Quellenwert zweifelhaft ist. 

3. Kritik am Ersten Entwurf 

Die Erste Kommission hielt sich getreu an den 
ihr aufgegebenen Arbeitsplan und legte keine 
Reformkodifikation vor. Neben der starken 
Orientierung an den Lehren der Pandektistik 
(+ Pandektensystem) führte auch die Berück- 
sichtigung der partikularen liberalen Sonderge- 
setzgebung, die etwa in Preußen unter dem Jus- 
tizminister Adolph Leonhardt seit 1868 vorange- 
trieben worden war, zu einer starken Betonung 
der Privatautonomie (+ Vertragsfreiheit) im 
Entwurf. Seit dem Ende der 1870er Jahre hatte 
sich das Umfeldklima jedoch geändert. Infolge 
der wirtschaftlichen Krisen hatte Bismarcks kon- 
servative Wende (187811879) die Bedeutung 
staatlicher Sozialpolitik in den Blick gerückt. Die 
Betonung der Privatautonomie im Entwurf 
wurde zu einem der zentralen Kritikpunkte in 
der nun einsetzenden Flut von über 700 vom 
Reichsjustizamt zusammengetragenen Kritiken 
am Ersten Entwurf. Vor allem Otto uon Gierke 
forderte in wuchtiger und wirkungsreicher Rhe- 
torik ,,einen Tropfen socialistischen Oeles" in der 
Kodifikation. Er verfestigte das in den 1850er Jah- 
ren insbesondere von Nationalökonomen ge- 
prägte Bild vom ,,unsozialenu 4 römischen 
Recht. Vielfache Kritik fand auch die hohe Tech- 
nizität des Entwurfs, mit ausgeklügelter Ver- 
weistechnik und abstrakter Begrifflichkeit. Die 
alte Forderung nach ,,Volksthümlichkeit" spie- 
gelte einen Wandel der Sprachebenen: Hatte 
man vor 1871 nationales Recht ohne Staat kon- 
struieren müssen und hierzu in einer sich auto- 
nom gerierenden Wissenschaft Halt gesucht, de- 
konstruierte man dogmatische Argumente nun 
als kaschierte Politik. An die Stelle der im Ge- 
meinen Recht drängenden Suche nach Rechts- 
sicherheit durch Wissenschaftlichkeit trat die 
Angst vor der „Gefängniszelle" des BGB. 

Mit dem Erscheinen des Ersten Entwurfs 
geriet das Gesetz auch in den Blickverschiedener 
Interessenverbände. Besonders über das Preu- 

ßische i an des-Ökonomie-~ollegium nahmen 
landwirtschaftliche Interessenverbände Einfluss. 
Handel und Gewerbe artikulierten sich über die 
Handelskammern und den Handelstag. Der 
sozialkonservativ gefasste Familienrechtsentwurf 
Plancks fand seitens der erstarkenden Frauen- 
bewegung Kritik. Die Uneinigkeit innerhalb die- 
ser Interessengruppen ließ ihren Einfluss insge- 
samt aber gering ausfallen. 

Die Kommission wurde insbesondere von 
Planck gegen die Vorwürfe verteidigt. Für das 
Familienrecht betonte er seinen sozialkonserva- 
tiven Standpunkt. Mit Blick auf das Vermögens- 
recht machte er deutlich, dass mit der Betonung 
eines liberal formulierten Zivilgesetzbuches 
nicht ein Verzicht auf den Schutz des Schwäche- 
ren einhergehen solle. Planck verwies auf die 
Schwierigkeiten, Schwäche und Stärke gesetzes- 
technisch trennscharf zu formulieren. Mit sei- 
nem Hinweis auf die zudem bestehende Mög- 
lichkeit der Intervention durch Spezialgesetze 
machte er die politische Semantik deutlich, die 
der Kommission vorschwebte: Der Entwurf for- 
mulierte Privatautonomie als Ausgangspunkt 
und verwies Korrekturen auf Spezialgesetze. 
Demgegenüber löste etwa uon Gierke diesen 
Freiheitsvorrang in einer Abwägungslösung zwi- 
schen dem Einzelnen und der Gemeinschaft auf. 
Hier wurden verschiedene Gesellschaftsentwürfe 
deutlich, die in einer Zivilrechtskodifikation als 
Verfassungsersatz abgesichert werden sollten. 

4. Zweiter Entwurf und Zustandekommen des 
Gesetzes 

Bei aller Kritik wurde die Tauglichkeit des Ent- 
wurfs als Arbeitsgrundlage für die Zivilrechtsko- 
difikation überwiegend anerkannt. Die Steue- 
rung des ~esetzgebun~sverfahrens ging nun 
maßgeblich vom Reichsjustizamt aus, das auf die 
~ e s e i z u n ~  der ~wei ten~~ommiss ion ,  aber auch 
Form und Inhalt des Gesetzes starken Einfluss 
nahm. In den 25 Mitgliedern der Zweiten Kom- 
mission waren Reichsjustizamt und Bundesre- 
gierung, die großen Parteien (mit Ausnahme der 
Sozialdemokraten), die Großagrarier, der Han- 
del, christliche Konfessionen und Judentum, die 
Nationalökonomie und die Rechtswissenschaft 
vertreten. Einflussreich waren neben dem Gene- 
ralreferenten Planck die drei Reichskommissare 
Alexander Achilles, Kar1 Heinrich Börner und 
Hermann Struckmann sowie der bayerische Re- 
gierungsvertreter Kar1 Jacubezky. Mit dem ehe- 
maligen Leiter der sozialpolitischen Abteilung 
des Reichsamtes des Innern Robert Bosse war die 
stärkere Berücksichtigung sozialpolitischer For- 
derungen sichergestellt. In vielen Einzelbestim- 
mungen wurde nun der Schutz des Schwächeren 
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berücksichtigt, etwa in zusätzlichen Formvor- Rechtsgeschäften geordnet. Mit dem + Rechts- 
schriften (-+ Formerfordernisse), in Miss- geschäft als Schlüsselbegriff wurde die zentrale 
brauchsklauseln (-+ Rechtsmissbrauch) (4% 226, Stellung der Privatautonomie (+ Vertragsfrei- 
826. 1353 Abs. 2. 1354 Abs. 2 BGBl oder der ar- heitl hervorgehoben. Hinzu kam in 6 1 die 
beitsschutzrechtlichen (+ ~rbeitkschutz) Pio- ~ e r a u s s t e l l u i ~  der Allgemeinen ~echtsfälhi~keit. 
niervorschrift des soäteren 6 618 BGB. Wie stark Abweichend vom Pandektensvstem stellte die 
der öffentliche Druck war, machte die Einfügung 
des Grundsatzes ,,Kauf bricht nicht Miete" (g 571 
BGB) deutlich, obwohl angesichts der Praxis ex- 
trem kurzer Zeitmietverträge und vieler außeror- 
dentlicher Kündigungsrechte kaum praktische 
Bedeutung zu erwarten war. Daneben setzte die 
Kommission auf die bewährten Möglichkeiten 
der richterlichen Einzelfallkontrolle anhand un- 
bestimmter Maßstäbe wie gute Sitten (+Sitten- 
und Gesetzwidrigkeit von Verträgen) (boni 
mores) oder +Treu und Glauben (bona fides) 
sowie die begleitende Fortbildung des Rechts 
durch die +Rechtswissenschaft. Mit dem Ab- 
zahlungsgesetz von 1894 wurde parallel der Weg 
der Sondergesetzgebung beschritten. Radikalere 
Reformen wurden vom Reichsjustizamt blo- 
ckiert, weil man im dann zu erwartenden Partei- 
enstreit das Projekt insgesamt gefährdet sah. Im 
Herbst 1895 wurde der überarbeitete Entwurf 
dem Bundesrat vorgelegt, dessen Justizausschuss 
einige rechtspolitisch heikle Fragen wie Vereins- 
recht und Eherecht diskutierte und den Entwurf 
im Januar 1896 dem Reichstag überwies, der 
nach zweitägiger Generaldebatte die XII. Kom- 
mission mit Einzelfragen befasste. Von den 21 
Abgeordneten stellte das Zentrum mit sechs Ab- 
geordneten die größte Gruppe. Im Ergebnis wur- 
den insbesondere Forderungen des Zentrums 
und der Sozialdemokraten eingearbeitet, so im 
Vereins-, + Dienstvertrags- und Familienrecht. 
Erst durch einen auf das Vereins- und Eherecht 
bezogenen Kornpromiss zwischen Preußen, den 
Nationalliberalen, dem Zentrum und der Reichs- 
partei konnte das Gesetz am 1.7.1896 gegen die 
Stimmen der Sozialdemokraten verabschiedete 
werden. Das vom Bundesrat gebilligte Gesetz 
wurde am 24.8.1896 publiziert (RGBI. 1896, 
195 ff.l. 189711898 wurden das HGB. die Reichs- 

Erste Kommission das ~ c h d d r e c h t  vor das 
Sachenrecht. Darin sollte, neben gesetzgebungs- 
technischen Gründen, auch eine seit 1800 
gewandelte Bedeutungshierarchie ausgedrückt 
werden. Sachenrecht hatte zu Beginn des Jahr- 
hunderts mit seinem + Eigentumsschutz die 
individualrechtsschützende Aufgabe des Zivil- 
rechts betont. Nun trat mit der Freisetzung der 
Warenverkehrsgesellschaft die auf Rechtsverän- 
derung abzielende Aufgabe des Schuldrechts in 
den Vordergrund. Sachenrecht erschien nun 
primär als Mittel der Kreditbeschaffung und 
wurde in eine dem Schuldrecht nachgeordnete 
Position geschoben. 

Im Vereinsrecht setzte sich erst nach langen 
Diskussionen das Normativsystem (+ Koali- 
tions- und Vereinigungsfreiheit) durch. Das 
Schuldrecht stellt in § 242 Treu und Glauben (die 
bona fides) und damit gleichermaßen Ver- " ,  

tragstreuepflichten wie richterliche Einflussmög- 
lichkeiten voran. Im + Deliktsrecht entschied 
man sich gegen das zunächst geplante franzö- 
sische Vorbild für ein System dreier kleiner 
Generalklauseln (95823 Abs. 1, 2; 826) und 
lehnte damit eine Haftung für fahrlässig herbei- 
geführte Vermögensschäden ab. Die Haftung für 
Gehilfen wurde außerhalb von Rechtsgeschäften 
eingeschränkt (g 831 BGB). Im Immobiliarrecht 
standen der Schutz des Rechtsverkehrs (+ Publi- 
zität) und die Kreditsicherung (+ Immobiliar- 
sicherheiten) durch Real- und Personalkredit im 
Blickpunkt. Im Mobiliarsachenrecht übernahm 
das Gesetz vom +ADHGB den gutgläubigen 
Erwerb (+ Erwerb vom Nichtberechtigten) und 
stellte an die Ersitzung strenge Anforderungen. 
Im Familienrecht fanden sich etwa in er- 
schwerten Scheidungsvoraussetzungen und der 
Schlechterstellung nichtehelicher Kinder sozial- 

justizgesetze, die ~rundbuchordnun~,  das Ge- konservative ~ ü i e .  Andererseits wurde die 
setz über die Freiwillige Gerichtsbarkeit und das Rechtsstellung der Frau verbessert. Im Erbrecht " 
Zwangsversteigerungsgesetz angepasst. Das BGB 
trat am 1.1.1900 in Kraft. 

5. Aufbau und Grundentscheidungen 

Im Aubau folgt das BGB dem auf Gustav Hugo 
und Georg Arnold Heise zurückgehenden 
+ Pandektensystem, das sich im 19. Jahrhundert 
als Ordnungsschema der Pandektenlehrbücher 
durchgesetzt hatte. Der vorangestellte + Allge- 
meine Teil wurde in Anlehnung an die alte 
Institutionenanordnung nach Personen, Sachen, 

wurde der <Testierfreiheit starker Raum ge- 
währt. Viele Neuerungen wurden durch groß- 
zügige Übergangsregeln und Sonderreglungen 
im EGBGB abgemildert. 

6. Ein ungeliebtes Gesetzbuch 

Das BGB galt, mit Ausnahme des Familienrechts, 
weitgehend unverändert im Kaiserreich, in Wei- 
mar, während des Nationalsozialismus, in der 
Bundesrepublik und in der DDR (bis 1976). Vor 
dem Hintergrund dieser nachgewiesenen Anpas- 
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sungsfahigkeit verwundert das klare rechtspoliti- 
sche Urteil, das sein Bild im 20. Jahrhundert be- 
gleitete: Es blieb das Bild des ,,begriffsjuristi- 
schen" (Begriffsjurisprudenz), ,,liberalistischenu, 
,,unsozialen", „individualistischen" Gesetzbu- 
ches vorherrschend. Besonders die wirtschaft- 
lichen und gesellschaftlichen Krisen nach 1918 
förderten irrationale und nationalistische Denk- 
weisen und verstärkten den Widerwillen gegen 
ein rationales und liberales Zivilgesetz. Die 
Marktgesetze trafen nun auch den zuvor stabili- 
sierenden Mittelstand und mobilisierten „sozi- 
ale'' Forderungen in breiten Kreisen gegen das 
Gesetz. Noch vor dem Ersten Weltkrieg wurde 
die Kritik am „undeutsch-römischen" Gesetz zu- 
dem antisemitisch unterfüttert, indem, unter 
diffusem Rückgriff auf die Entstehung der justi- 
nianischen Kompilation in Ostrom, starke jüdi- 
sche Prägungen des antiken Rechts behauptet 
wurden. Über Punkt 19 des Parteiprogramms der 
NSDAP von 1920, der das -+römische Recht 
durch ein ,,deutsches Gemeinrecht" ersetzen 
wollte, zogen sich diese Vorwürfe in die scharfe 
Kritik, der das BGB während des Nationalsozia- 
lismus in inhaltlicher und aufbautechnischer 
Hinsicht ausgesetzt war. Die Versuche, das BGB 
durch Einzelgesetzgebung oder ein sog. Volksge- 
setzbuch zu ersetzen, hatten keinen Erfolg. Nach 
1945 führte vor allem Franz Wieacker das Bild 
vom „unsozialen", ,,formalistischen" BGB wir- 
kungsreich fort und sprach vom ,,spätgeborenen 
Kind der Pandektenwissenschaft und der ... vom 
Liberalismus angeführten Bewegung seit 1848", 
das in seinem ,,Sozialmodell" das „besitzende 
Bürgertum" bevorteilt habe. Das BGB blieb im 
20. Jahrhundert ein ungeliebtes Gesetzbuch, wie 
noch 1996 bzw. 2000 die schwache Beachtung 
und wenig emphatische Würdigung seines hun- 
jährigen Jubiläums zeigten. 

Nach 1949 übernahm das alsbald ,,drittwir- 
kende" Grundgesetz die „sozialeu Steuerung des 
Privatrechts. Die Vorwürfe gegen das BGB verlo- 
ren damit zunehmend ihre praktische Relevanz. 
Im nun stärker historisierenden Blick fanden je- 
doch erst seit den 1980er Jahren viele rückproji- 
zierende Zerrbilder zunehmend Widerspruch, 
der erst langsam über die engere Rechtsge- 
schichtsschreibung hinaus Aufmerksamkeit fin- 
det: Das BGB orientierte sich nicht an den Be- 
sitzbürgern, sondern an der rechtlich gleichen 
Freiheit aller Privatrechtssubjekte. Mit der Ent- 
scheidung für eine Betonung der Privatautono- 
mie und für Korrekturen durch Sondergesetze 
sprach man sich lediglich für ein in dubio pro 
libertate aus, nicht für den „freien Fuchs im 
freien Hühnerstall". Beachtung hat gefunden, 
dass auch Max Weber wie das Kommissionsmit- 

glied Gottlieb Planck mit guten Gründen vor den 
Rationalitätsverlusten warnte. die einer Privat- 
rechtsordnung drohen, die nicht Rechtsgleich- 
heit, sondern Sonderinteressen zum Ausgangs- 
punkt nimmt. 

Zudem erweist sich das überkommene Bild 
vielfach als stark überspitzt. Ein schrankenloser 
,,Willensformalismus" entsprach weder dem 
Konzept der Pandektistik, noch dem des BGB- 
Gesetzgebers. Es ging in grundrechtsloser Zeit 
um einen gesicherten Freiheitsraum gegen den 
Staat. Freiheit als Chance, nicht als Risiko, be- 
stimmte den Blick. Mögliche Missbräuche wur- 
den immer gesehen. Bewufst wurde, etwa über 
die bona fides, richterliche Einzelfallkorrektur 
zugelassen. Als die Zweite Kommission Wissen- 
schaft und Rechtsprechung viel Freiraum ge- 
währte, stand ihr überhaupt die überkommene 
Selbstverständlichkeit vor Augen, mit der die 
Justiz Zivilgesetze bereits vor 1900 dem Einzelfall 
und auch überkommenen Rechtsprechungstra- 
ditionen unterworfen hatte. Ganz im Sinne der 
BGB-Verfasser erwies sich die Rechtsprechung 
von Anfang an als aktiver Gestaltungsfaktor des 
Privatrechts. Dies wurde lange unter dem histo- 
riographischen Bild einer ,,Materialisierung" 
(erst) seit Weimar verschüttet. Vergessen wurde 
daneben das Kommissionskonzept eines Zu- 
sammenspiels zwischen liberaler Kernkodifika- 
tion und korrigierenden Sondergesetzen glei- 
chermaßen wie die Tatsache, wie sehr vor allem 
die Zweite Kommission eben doch oft neuartige 
Schutzvorschriften aufnahm. Auch wenn insge- 
samt eine radikale sozialpolitische Reform durch 
das BGB vermieden wurde, an der das Projekt 
wahrscheinlich auch im Parteienstreit geschei- 
tert wäre, leitete doch bereits die Zweite Kom- 
mission einen Wandel in der Gesetzgebungs- 
politik hin zur staatlichen Intervention ein. In- 
sofern kann man das BGB durchaus als ,,erste 
moderne sozialpolitisch beeinflusste Kodifika- 
tion" ( Werner Schubert) bezeichnen. 

7. Das BGB und die Entwicklung des 
Bürgerlichen Rechts im 20. Jahrhundert 

Wahrend vor 1933 nur 29 Paragrafen des BGB 
verändert worden waren, kam es im Nationalso- 
zialismus bereits zu knapp 300 Gesetzesände- 
rungen im BGB, vor allem im Familien- und 
Erbrecht. Die wandelnden Leitbilder im Famili- 
enrecht haben inzwischen zur einer fast völligen 
Umgestaltung des 4. Buchs des BGB geführt. Die 
Privatautonomie sah sich im 20. Jahrhundert 
weitreichender Staatsintervention ausgesetzt. Im 
Arbeitsrecht verloren die Regelungen des Dienst- 
vertrages durch eine Fülle von Sondergesetzen 
an Bedeutung. Im Mietrecht traten an die Seite 
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vieler korrigierender Sondergesetze nach 1945 
auch stärker Eingriffe in den BGB-Wortlaut 
selbst. Primär auf Einflüsse der + EU lassen sich 
die vielfältigen Verbraucherschutznormen zu- 
rückführen, die 2001, zusammen mit der von der 
Rechtsprechung entwickelten Kontrolle Allge- 
meiner Geschäftsbedingungen, im Rahmen einer 
großen Reform des BGB-schuldrechts weitge- 
hend in das Gesetz integriert wurden. 

Nach 1933 kam es in Deutschland zur Vor- 
herrschaft der (erst nach 1945 sog.) Wertungs- 
jurisprudenz, die das Gesetz anhand einer 
höherstufigen - zu diesem Zeitpunkt ,,völki- 
schen" - Rechtsordnung uminterpretierte. Die 
hierfür verwendeten Generalklauseln des BGB 
($5  138, 157, 242, 826 BGB) wurden auch nach 
1949 dazu genutzt, das BGB nun am Grundgesetz 
(Theorie der mittelbaren Drittwirkung der 
Grundrechte) und anderen Leitwerten (z.B. Ver- 
trauensschutz) auszurichten. An die Stelle älterer 
dogmatischer Schlusstechniken treten seitdem 
immer stärker abwägende Methoden, die kon- 
kurrierende Prinzipien erst am zu entscheiden- 
den Einzelfall hierarchisieren und sich so bin- 
dender dogmatischer Rationalisierung entzie- 
hen. Das deutsche Zivilrecht der Gegenwart wird 
daher zunehmend vom Richterrecht geprägt. 
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Burgerlgk Wetboek 

Das Burgerlijk Wetboek (BW) ist das Bürgerliche 
Gesetzbuch der Niederlande. 

1. Geschichte und Entwicklung des Burgerlijk 
Wetboek 

a) Die Geschichte des BW von 1838 

Das BW trat am 1.10.1838 in Kraft. Seinem Erlass 
gingen verschiedene Entwürfe voraus, die sich 
jedoch, nicht zuletzt aufgrund der wechselvollen 
politischen Entwicklung in der Geschichte der 
Niederlande, nicht haben durchsetzen können. 
Bereits mit der Gründung der Batavischen Repu- 
blik aus den sieben niederländischen Provinzen 
im Zuge der französischen Revolution war 1798 
der Auftrag zu einer Kodifikation des gesamten 
bürgerlichen Rechts ergangen (Art. 28 der Bata- 
vischen Verfassung). Die Rechtssituation in den 
Niederlanden war zu diesem Zeitpunkt geprägt 
vom sogenannten oud-vaderlands recht. Dieses 
setzte sich aus den in den einzelnen Provinzen 
geltenden Gewohnheitsrechten sowie dem sub- 
sidiär geltenden gemeinen Recht zusammen. In 
der Praxis hatte dabei vor allem das +römische 
Recht einen großen Einfluss, da sich die juristi- 
sche Ausbildung an den Universitäten auf dieses 
konzentrierte (+ römisch-holländisches Recht). 
Bevor die mit der Abfassung eines Entwurfes 
beauftragte Staatskommission einen solchen 
jedoch vorlegen konnte, wurden die Niederlande 
1806 das Königreich Holland unter der Regent- 
schaft von Louis Bonaparte, einem Bruder 
Napoleons. Dieser setzte zunächst die Arbeit an 
einem eigenständigen Gesetzbuch der Nieder- 
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